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Die Taͤtigkeit des Lentrums aut

volks wirtſchaktlichem Gebiete .

A. Allgemeines .

§ 74 . Nachdem im Jahre 1905 die Handelsverträge
mit 7 Vertragsſtaaten abgeſchloſſen worden ſind , traten
dieſe am 1. März 1906 in Kraft ; es ſind dies die Ver⸗
träge mit Rußland , Oeſterreich - Ungarn, Italien , Rumänien ,
Serbien , Belgien und der Schweiz . Der Bundesrat legte
nun zunächſt die Verlängerung des Handelsproviſoriums
mit England bis zum 31 . Dezember 1907 vor ( Nr . 110 ) .

Bei Miteinrechnung der britiſchen Kolonien und Be⸗
ſitzungen beträgt zufolge der deutſchen Statiſtik die Aus⸗
fuhr auf britiſcher Seite 1173 Millionen Mark , daneben
362 Millionen Mark Edelmetalle , während Deutſchland
nach dem geſamten Britiſchen Reiche für 1200 Millionen
Mark und 10 Millionen Mark Edelmetalle ausführte .

Daraus ergibt ſich, daß das beiderſeitige Intereſſe
an der Wiedergewinnung einer feſten Grundlage für den
höchſt bedeutſamen Warenaustauſch und Verkehr in un⸗
vermindertem Maße fortdauert . Dieſem Zwecke dient der
Geſetzentwurf , welcher die dem Bundesrat erteilte Voll⸗
macht auf zwei weitere Jahre ausdehnt und damit für
die im Laufe befindliche Periode des Übergangs in ein
neues deutſches Zollſyſtem ein nochmaliges Proviſorium
ſchafft . Eine ſolche Verlängerung über den 1. März 1906
hinaus war auch aus dem Geſichtspunkte tunlich , daß der
neue deutſche Zolltarif gerade auf die britiſchen Erzeugniſſe
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weder durch die neuen autonomen Sätze , noch durch die

Differenzen zwiſchen dieſen autonomen Sätzen und den

neuen Vertragsſätzen in einer die gegenwärtigen Einfuhr⸗

verhältniſſe weſentlich berührenden Weiſe einwirkt .

Daneben ſtand noch der politiſche Geſichtspunkt der

im Dezember 1905 im Abflauen begriffenen Spannung
und in dieſer Zeit zwiſchen Deutſchland und England nicht

neue Reibungsflächen zu ſchaffen .
Am 11. , 13 . und 14 . Dezember 1905 iſt der Geſetzent —

wurf im Reichstage beraten worden ; die Rechte wünſchte

Kommiſſionsberatung , welche jedoch abgelehnt wurde . Die

Redner der Rechten beantragten ſodann , das Proviſorium
nur auf 1 Jahr zu genehmigen und die britiſchen Kolo —

nien zu differenzieren ( Nr . 141 ) . Mit Recht wurde hier⸗

gegen betont , daß ſeit 1903 in unſerem handelspolitiſchen

Verhältnis zu den Kolonien keine Anderung eingetreten ſei ,

daß ſomit eine Anderung von deutſcher Seite unbegründet

erſcheint ; das Zentrum lehnte dieſe Anträge ab und ge⸗

nehmigte die Regierungsvorlage . Es wird bei der Er⸗

örterung unſeres handelspolitiſchen Verhältniſſes mit Eng⸗
land viel zu wenig beachtet , daß England alle deutſche
Ware zollfrei einläßt , daß wir aber auf engliſche Ware

Zölle legen ; welcher Vorteil iſt nun für Deutſchland denk⸗

bar , wenn wir hier zu einem wirtſchaftlichen Kriege
kämen ? Die Nachteile müßten ſtets auf deutſcher Seite

liegen !

§ 75 . Die Handelsbeziehungen zu den vereinigten
Staaten von Amerika ſind im verfloſſenen Winter durch
ein Proviſorium geregelt worden ( Nr. 228 ) .

Durch Abkommen vom 10 . Juli 1900 ſind den Er⸗

zeugniſſen der Vereinigten Staaten von Amerika diejenigen

Zollſätze gewährt worden , welche durch die in den Jahren
1891 bis 1894 mit Belgien , Italien , Sſterreich - Ungarn ,
Rumänien , Rußland , der Schweiz und Serbien abge —

ſchloſſenen Handelsverträge dieſen Ländern zugeſtanden
waren .

Dieſes Abkommen verliert mit dem Außerkrafttreten
der Zollſätze der genannten Verträge am 1. März d. J .
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ſeine Grundlage . Es iſt daher deutſcherſeits am 29 . No⸗

vember v. J . zum 1. März d. J . gekündigt worden .

Gleichzeitig hat Deutſchland ſich bereit erklärt , mit den

Vereinigten Staaten ein neues Abkommen zu ſchließen ,
das den veränderten Verhältniſſen Rechnung trägt . Die

Verhandlungen haben bisher zu keinem Ergebniſſe ge⸗

führt , da die amerikaniſche Regierung ſich zu einer

Stellungnahme zu unſeren Vorſchlägen noch nicht ent⸗

ſchließen können .

Da aber zu hoffen iſt , daß es ſchließlich deeh ge⸗

lingt , eine Verſtändigung zu erreichen , ſo erſchien es zweck⸗
mäßig , daß bis zur Vereinbarung eines neuen Abkom⸗

mens ein Übergangsſtadium geſchaffen wird , das eine

ſtetige Fortentwicklung des Verkehrs zwiſchen den beiden

Wirtſchaftsgebieten ſicherſtellt . Dies geſchah in der

ei Weiſe , daß der bisherige Zuſtand unter Berüchſichtigung

et der Abänderungen , welche die obengenannten Verträge
inzwiſchen erfahren haben , einſtweilen aufrecht erhalten
wird . Um dies Ziel zu erreichen , bedurften die verbün⸗

deten Regierungen der geſetzlichen Ermächtigung , den Er⸗

zeugniſſen der Vereinigten Staaten die ermäßigten Zoll⸗

ſätze der genannten Verträge für die im Entwurf ange⸗

gebene Friſt einzuräumen .
Der vorgelegte Geſetzentwurf ſollte dieſe Ermächti⸗

gung geben . Der Zentrumsabgeordnete Herold erklärte

( 22. Februar 1906 S . 1499 ) , daß dieſer Vorſchlag das

1
Zentrum ganz außerordentlich unangenehm überraſcht

habe , da wir nun den Vereinigten Staaten die Boll⸗

ermäßigungen der Handelsverträge einräumen ſollten , ehe

daß dieſe dem deutſchen Handel Zugeſtändniſſe machen .
Die Grundlage der künftigen Verhandlungen mit den

Vereinigten Staaten müſſe unſer allgemeiner Zolltarif
71

ſein . Die Landwirtſchaft habe überhaupt an der geſamten

Regelung kein allzu großes Intereſſe , wohl aber die In⸗

9 duſtrie . Allerdings würde ein Zollkrieg das deutſche
5 Reich ſchwer ſchädigen , zumal wir die Baumwolle doch

ſtets aus den Vereinigten Staaten beziehen müßten . Das

5 Zentrum ſtimme nur deshalb für den Geſetzentwurf , weil
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er ein Proviſorium bilde . Die Konſervativen ſtimmten in

ihrer Mehrzahl gegen das Geſetz ; der Führer des Bundes

der Landwirte , von Oldenburg , ſtimmte für dasſelbe . Ein

kleiner Teil der Nationalliberalen , die Abgg . Freiherr
Heyl zu Herrnsheim , Bartling , Buchſieb , Hagen , Heyligen⸗
ſtaedt , v. Kaufmann , Neuner , Graf von Oriola , Patzig ,
Rimpau , Schmidt ( Wanzleben ) , Dr . Wallau , Wamhoff
hatten den Antrag eingebracht ( Nr . 248 ) , daß der Bundes⸗

rat nur einen Teil der Zollvergünſtigungen der Handels⸗
verträge den Vereinigten Staaten einräumen könne . Die

nationalliberalen Abgg . Frhr . v. Heyl und Dr . Semler ge⸗
rieten hierüber ſehr ſcharf aneinander . Das ſchönſte an dem

Antrage aber war , daß er nicht nur ganz überflüſſig war ,
weil ſchon die Vorlage dem Bundesrat dieſelbe Befugnis
gibt , daß er gar keinen Zweck hatte , indem die Antrag⸗
ſteller das Petroleum beſonders damit treffen wollten , das

aber in den Handelsverträgen gar nicht erwähnt iſt , da

für dieſes der autonome Zolltarif gilt . Der Geſetzentwurf
iſt ſchließlich gegen einen Teil der Konſervativen und

Nationalliberalen angenommen worden . Das Zentrum
lehnte auch in der Budgetkommiſſion den Antrag der

Konſervativen ab, der auf diplomatiſchem Wege eine

Feſtſtellung darüber herbeiführen wollte , ob die früher
mit Preußen , Oldenburg uſw . abgeſchloſſenen Verträge
auch für das Reich Geltung haben . Einmal war eine

ſolche Feſtſtellung höchſt überflüſſig , da beide Regierungen
der Anſicht ſind , daß dieſe Verträge Gültigkeit haben und

ſodann hätte eine ſolche Aktion nur den Standpunkt der

deutſchen Unterhändler in den derzeitigen Verhandlungen
geſchwächt . Es iſt ganz ſelbſtverſtändlich , daß das neue

Handelsabkommen zwiſchen dem Deutſchen Reich und den

Vereinigten Staaten abgeſchloſſen wird , ſomit jeder Zweifel
ausgeſchloſſen bleibt .

§ 76 . Der Handelsvertrag mit Bulgarien ( Nr. 115 )
iſt am 11 . , 13 . und 14 . Dezember 1905 beraten worden

und trat am 14 . Januar 1906 in Kraft . Das Zentrum
ſtimmte für den Vertrag , da er einen Fortſchritt bedeutete .

Von den 562 Poſitionen Bulgariens ſind 118 zu unſeren



135

Gunſten ermäßigt oder gebunden worden . Der Waren⸗

austauſch zwiſchen beiden Ländern beträgt jährlich etwa

je 16 Millionen Mark . Ein Teil der Wirtſchaftlichen
Vereinigung ſtimmte allein gegen den Vertrag , weil der

Zoll auf Gries ermäßigt worden ſei , was indeſſen nicht

zutreffend iſt ; nachdem im italieniſchen Handelsvertrag der

Zoll für Teigwaren herabgeſetzt worden war , konnte der

Grieszoll , der auf ein Halbfabrikat gelegt iſt , nicht auf
der Höhe des autonomen Zolls bleiben , man hätte ſonſt
die deutſche Teigwarenfabrikation geſchädigt .

§ 77 . Der deutſch⸗abeſſiniſche handels⸗ und Freund⸗

ſchaftsvertrag ( Nr . 177 ) iſt ohne Debatte einſtimmig ge⸗

nehmigt worden .

Abeſſinien iſt ein Land , das bei dem Reichtum an

Rohſtoffen aller Art wahrſcheinlich auch Ausſichten für
deren induſtrielle Verarbeitung und ſomit für eine Ent⸗

f
wicklung des Gewerbes bieten dürfte . Jetzt ſind die

beſſeren Handwerker gewöhnlich Orientalen (3. B. Armenier )

vielfach aber auch Europäer . Es iſt daher im Artikel 1

auch die Freiheit des Gewerbes beſonders betont worden .

Artikel IV gibt den deutſchen Reichsangehörigen und

Schutzgenoſſen das Recht , Poſt - und Telegrapheneinrich⸗

tungen Abeſſiniens und ſonſtige Verkehrsmittel zu den⸗

ſelben Bedingungen zu benutzen , wie Einheimiſche oder

Angehörige anderer Staaten .

Artikel Weſichert endlich beiden Vertragsſtaaten das

Recht der Beſtellung beglaubigter Vertreter . Den bis⸗

herigen Verträgen Abeſſiniens gegenüber iſt auch dieſe

Beſtimmung etwas erweitert worden , indem den Vertretern

ausdrücklich volle Bewegungsfreiheit zugeſichert wird .

Im Etat für 1906 iſt bereits ein deutſcher Geſandter

für Abeſſinien genehmigt worden .

5 § 78 . Der handels⸗ und Schiffahrtsvertrag mit

Schweden ( Nr . 449 ) trat an die Stelle des ſeitherigen
Meiſtbegünſtigungsverhältniſſes . In dieſem Vertrage werden

auch verſchiedene Materien geregelt , die in den bisherigen

partikularen Verträgen zwiſchen deutſchen Einzelſtaaten und
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Schweden keine Berückſichtigung gefunden haben ; ins⸗

beſondere erfolgt eine Regelung der Eingangszölle durch
wechſelſeitige tarifariſche Zugeſtändniſſe . Der Wert des

Vertrages beruht für uns alſo nicht bloß darin , daß die

Anwendung der partikularen Abmachungen auf das ganze
Reichsgebiet feſtgelegt wird , ſondern auch in der weiteren

ſachlichen Ausgeſtaltung des uns mit Schweden verbindenden

Vertragsrechtes . Von großer Bedeutung iſt namentlich ,
daß Schweden , welches nach der 1892 erfolgten Außer⸗
kraftſetzung der tarifariſchen Abmachungen ſeines Handels⸗
vertrags mit Frankreich vom 30 . Dezember 1881 grund —⸗
ſätzlich an der Autonomie des Bolltarifs feſthielt , ſich
nunmehr auch ſeinerſeits für eine erhebliche Anzahl von

Waren zur vertragsmäßigen Feſtlegung ſeines Tarifs ver⸗

ſtanden hat .
Unter den uns von Schweden gemachten tarifariſchen

Zugeſtändniſſen ſteht die Bindung der Zollfreiheit für die

Ausfuhr der Eiſenerze an erſter Stelle , eine Konzeſſion ,
deren Wichtigkeit ſchon daraus erhellt , daß die deutſche
Eiſeninduſtrie in ſtets wachſendem Umfang auf die Einfuhr
ausländiſcher Erze angewieſen iſt , daß unter den Bezugs⸗
ländern Schweden an zweiter Stelle — hinter Spanien —

ſteht und , ſoweit die im Thomasverfahren gebrauchten
phosphorhaltigen Erze in Frage kommen , ſogar den erſten
Rang einnimmt .

Bei der Beratung ( am 21 . Mai 1906 ) äußerte der

Zentrumsabgeordnete Speck eine ganze Anzahl von Be⸗

denken gegen den Vertrag , wie die Herabſetzung des Zolls
auf Preißelbeeren , Pflaſterſteine , Holzfabrikate , die un⸗

gleiche ſteuerliche Behandlung der Geſchäftsreiſenden uſw .
Staatsſekretär Graf Poſadowsky betonte , daß in der Frage
des Zolls auf Pflaſterſteine die deutſchen Intereſſen ſehr weit

auseinandergehen , daß namentlich der Norden dieſe Steine

für ſeine Straßen dringend brauche . Der Vertrag wurde

an eine Kommiſſion verwieſen , in welcher ein Vertreter
des preußiſchen Eiſenbahnminiſteriums in Ausſicht ſtellte ,
daß für Pflaſterſteine ein Ausnahmetarif eingeführt werde ,
um die deutſche Ware konkurrenzfähig zu erhalten . Über die
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Verhandlungen der Kommiſſion berichtete am 26 . Mai 1906
der Zentrumsabgeordnete Dr . Dahlem , der auch folgenden
Kommiſſionsantrag ( Nr . 503 ) zur Annahme empfahl :

„a) den Herrn Reichskanzler zu erſuchen :
tze 1. bei dem Abſchluß neuer Handelsverträge keinenfalls in
en Ermäßigungen der Zollſätze des geltenden Generaltarifs

zu willigen , welche noch unter die bereits in den abge⸗
ſchloſſenen Handelsverträgen zugebilligten Zollherabſetzungen
heruntergehen ,

⸗ 2. den beim Reichsamt des Innern geſchaffenen „Wirtſchaft⸗
6⸗ lichen Ausſchuß zur Vorbereitung von Handelsverträgen “
* in Zukunft vor dem bindenden Abſchluß neuer Handels⸗

verträge einzuberufen und unter Zuziehung von Vertretern
der beteiligten Intereſſenten gutachtlich zu hören ,

n 3. den „Wirtſchaftlichen Ausſchuß “ alsbald zu ergänzen in
k⸗ der Richtung , daß alle Intereſſen der deutſchen Produntion

möglichſt gleichmäßig in demſelben vertreten ſind ;
b) die verbündeten Regierungen zu erſuchen , dahin zu wirken , daß

5 zugunſten der heimiſchen Preißelbeerproduktion ſowie der
Baſalt⸗ und Pflaſterſteininduſtrie ungeſäumt Eiſenbahn - Aus⸗
nahmetarife in den einzelnen Bundesſtaaten eingeführt werden .

Der Reichstag ſtimmte dem Vertrag und dieſer Reſo⸗
lution zu .

§ 79 . Zur Verhinderung der Getreideſpekulation aus

Anlaß des Inkrafttretens der neuen Handelsverträge haben
im Jahre 1905 die Zentrumsabgeordneten Speck , Dr . Heim
und Oſel ſtaatliche Maßnahmen gefordert ; dieſe erfolgten
durch den Geſetzentwurf über die Wertbemeſſung der

Einfuhrſcheine im Sollverfahren . ( Nr. 149 . )
5 Nach § 11 des Bolltarifgeſetzes vom 25 . Dezember
. 1902 werden bei der Ausfuhr von Roggen , Weizen , Spelz ,

9 Gerſte , Hafer , Buchweizen , Hülſenfrüchten , Raps und

Rübſen aus dem freien Verkehre des Zollgebiets Ein⸗

fuhrſcheine erteilt , die den Inhaber berechtigen , innerhalb
einer vom Bundesrat auf längſtens 6 Monate zu be⸗

1 meſſenden Friſt eine dem Zollwerte der Einfuhrſcheine ent⸗

ſprechende Menge einer der vorgenannten Waren ohne
Zollentrichtung einzuführen oder den Einfuhrſchein nach
Maßgabe der vom Bundesrate zu erlaſſenden Vorſchriften
als Zollbegleichungsmittel für andere Waren zu verwenden .
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Nun wäre eine große Spekulation auf Koſten der Reichs⸗

kaſſe ſehr leicht möglich geweſen , da am 1. März 1906

die in Frage kommenden Bollſätze für Roggen ( von

3,50 Mark auf 5 Marh ) , Weizen und Spelz ( von 3,50 Mark

auf 5,50 Mark ) , Malzgerſte ( von 2 Mark auf 4 Marh ) ,

Hafer ( von 2,80 Mark auf 5 Mark ) , Buchweizen ( von
2 Mark auf 5 Marl ) und Speiſebohnen ( von 1,50 Mark

auf 2 Marh ) erhöht werden , während der Zollſatz für
andere als Malzgerſte von 2 Mark auf 1,30 Marnk er⸗

mäßigt wird . Unverändert bleiben nur die Sätze für die

übrigen Hülſenfrüchte ( Erbſen , Linſen , Futter⸗ [ Pferde

uſw . ] Bohnen , Lupinen , Wicken ) ſowie für Raps und

Rübſen .
Der angeführte Wechſel in den Zollſätzen kann mit

Hilfe des Einfuhrſcheinverkehrs zum Nachteile der Reichs⸗
kaſſe ausgebeutet werden . Es können von denjenigen
Waren , die nach dem 1. März 1906 einem höheren Zolle
unterliegen , vor dieſem Termine größere , gar nicht für den

Inlandsverbrauch beſtimmte Mengen der betreffenden

Fruchtarten zu dem niedrigeren Zollſatz eingeführt und

nach dem 1. März 1906 unter Inanſpruchnahme eines

Einfuhrſcheins zu dem höheren Zollſatze wieder zur Aus⸗

fuhr gebracht werden . Deshalb ſchlug das Geſetz vor ,

daß bis 28 . Februar 1907 für Einfuhrſcheine auf ſolche
Waren die Zollſätze vor dem 1. Mai 1906 in Anrech⸗
nung gebracht werden . Eine Ausnahme von der Be⸗

ſchränkung war billigerweiſe dann vorzuſehen , wenn der

Ausführende nachweiſen kann , daß bereits nach dem

1. März 1906 eine entſprechende Menge der fraglichen
Fruchtarten zu den höheren Sätzen verzollt worden iſt .
In dieſem Falle kann die Ausſtellung des Einfuhrſcheins
zum vollen Zollwert unbeſchadet der Intereſſen der Reichs —⸗
kaſſe und der Landwirtſchaft erfolgen . Der Reichstag
ſtimmte ohne erhebliche Debatte ( 19. Jan . 1906 ) dem

Geſetze zu .

§ 80 . Die Statiſtik des Warenverkehrs des deutſchen
Zollgebiets mit dem Auslande iſt durch einen Geſetzentwurf
( Nr. 31 ) erheblich verbeſſert worden ; dieſer vom Reichstage
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einſtimmig angenommene Entwurf geht nicht auf eine

Vermehrung der Statiſtik , ſondern auf eine Verbeſſerung
der Handelsſtatiſtik , indem er die Zollausſchlußgebiete des

Reichs ( die Freihafengebiete ) in die Statiſtik mit einſchließt
und eine beſſere Ermittelung des Wertes der Waren her⸗
beiführt ; die Verpflichtung zur Wertangabe iſt nur für
jene Waren ausgeſprochen , deren Schätzung beſondere
Schwierigkeiten bereitet ; es bleibt ſonſt beim Schätzungs⸗

5 verfahren .
de § 81 . Zu Beginn der Seſſion hat die ſozialdemo⸗

kratiſche Fraktion eine Interpellation über die höhe der

Fleiſchpreiſe eingebracht mit der Anfrage :
„ Gedenkt der Herr Reichskanzler eine Aufhebung der

mt Fleiſch⸗ und Viehzölle und eine Aufhebung der Vor⸗
5

ſchriften herbeizuführen , die die Einfuhr lebenden Viehes
und zubereiteten Fleiſches aus dem Ausland erſchweren ? “

360
den Am 30 . November und 1. Dezember 1905 kam dieſe
en zur Beſprechung . Der Zentrumsabgeordnete Herold be —
10 tonte , daß die neuen Viehzölle noch gar nicht in Kraft
65 getreten ſeien , daß der beſtehende Viehzoll aber ſo gering

ſei , daß er für die Preisbildung gar nicht in Betracht
x, kommt . Die Grenzſperre für Vieh aber ſei lediglich ein⸗

e geführt um Seuchen vom Inlande abzuwenden ; es ſei
Pflicht der Regierung , die Viehſperre überall da aufzu⸗
heben , wo ſie zum Schutze des Inlandes nicht mehr nötig

de ſei . 95 Prozent unſeres Fleiſchbedarfs werde vom In⸗

en lande produziert und nur 5 Prozent eingeführt , daraus

ſei erſichtlich , daß der Schutz des einheimiſchen Viehſtandes
das Entſcheidende ſei . Offne man ſofort alle Grenzen ohne
Rückſicht auf die Seuchengefahr , ſo trete gewiß keine

Verbilligung ein , da die Preiſe im Auslande auch hohe
ſeien , aber unſer Viehſtand würde verſeucht werden und

dann trete an die Stelle der Fleiſchverteuerung eine wirk⸗

liche Fleiſchnot . Frankreich habe 1891 bei den hohen

1 Getreidepreiſen die Zölle aufgehoben , aber der Getreide⸗

1 preis ſei nicht gefallen . Selbſt England , das 43 Prozent
Vieh⸗ und Fleiſcheinfuhr habe , ſperre ſeine Grenzen . Die⸗
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bedeutungsvollſten Futtermittel ſeien zollfrei . Für Fleiſch⸗
einfuhr aber beſtehe faſt alle Freiheit des Verkehrs ſchon jetzt .
Die Städte möchten doch erſt die Fleiſchſteuer aufheben . Die
in Deutſchland erzeugten Schlachtprodukte hätten einen
Wert von 3 Milliarden Mark . Nicht zu vergeſſen ſei , daß
die Zwiſchenkoſten zwiſchen Produzent und Konſument
ſehr geſtiegen ſeien .

§ 82 . Die vom Zentrum geforderte denkſchrift über
das Uartellweſen iſt nunmehr erſchienen ( Nr. 4 und 351 )
und gibt das umfaſſendſte Material , das zu einer geſetz⸗
lichen Regelung erforderlich iſt .

§ 83 . Zugunſten der Carifgemeinſchaften hat die

Zentrumsfraktion folgenden Antrag eingebracht :
„die verbündeten Regierungen um Vorlegung eines Geſetz⸗—
entwurfes zu erſuchen , welcher ausreichende Beſtimmungen
zur Sicherung und weiteren Ausgeſtaltung der Tarif —⸗
gemeinſchaften zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
enthält . “ ( Nr. 74. )

Der Antrag iſt zwar noch nicht beraten worden , aber
der Abg . Trimborn hat gelegentlich bereits darauf hin⸗
gewieſen , daß die Tarifgemeinſchaften nicht unter den

§ 152 der Gewerbeordnung fallen ſollen , daß die Gerichte
in ihren Erkenntniſſen über die Lohnhöhe ſich überall an
die am Orte beſtehenden Tarifgemeinſchaften halten ſollten
und daß das Reich , die Einzelſtaaten und die Gemeinden
bei Vergebung ihrer Arbeiten jene Unternehmer bevor⸗

zugen ſollten , die in Tarifgemeinſchaften ſtehen oder darauf
zu achten haben , daß in den Vertragsbedingungen die Vor⸗

ſchriften der Tarifgemeinſchaften Aufnahme finden .

8 84 . Die Frage der Betriebsmittelgemeinſchaft der

deutſchen Eiſenbahnverwaltungen iſt vom Abg . Dr . Jäger
( 12. März 1906 ) beſprochen worden , er wünſchte , daß mit
der Güterwagengemeinſchaft einmal begonnen werde und

daß beſonders im volkswirtſchaftlichen Intereſſe endlich
einmal die vielen Umleitungen aufhören möchten .

§ 85 . Die Schaffung von Keichsbanknoten zu 50
und 20 mark und neichskaſſenſcheinen von 10 Mark be⸗
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zwecken die Geſetzentwürfe Nr . 35 und 326 . Das Zentrum
ſtimmte beiden Geſetzentwürfen zu ( 22. Januar und 16 .

Mai 1906 ) , da das Bedürfnis nach ſolchen Scheinen
tatſächlich ein großes iſt . Da der metalliſche Grund⸗

charakter des deutſchen Geldumlaufs ſelbſtverſtändlich un⸗

berührt bleiben ſoll , wird von dieſer Ermächtigung mit

großer Vorſicht und nur inſoweit , als es das vorhandene
ber Bedürfnis erfordert , Gebrauch gemacht werden . Die
500 Grenzen näher zu beſtimmen , innerhalb deren ſich die

ſeh⸗ Notenausgabe hiernach zu bewegen hat , wird dem Reichs⸗
kanzler obliegen . — Die vom Reichstag geforderte Denk⸗

die ſchrift über die Einführung eines Dreimarkſtücks
iſt eingelaufen . ( Nr. 398 . )

5 Eine Reihe von Fragen , die man auch hier erörtern

könnte , ſind ſchon beſprochen worden ; es ſind dies die

if Maß⸗ und Gewichtsordnung , die Novelle zum Unter⸗

m ſtützungswohnſitzgeſetz , die Naturalleiſtung für die be⸗

waffnete Macht im Frieden , das Servisgeſetz , der Ver⸗

ſicherungsvertragsgeſetzentwurf .

U

B. Die Taäͤtigkeit des Lentrums zugunſten
N

1 der Landwirtlchalt .

§ 86 . Der Geſetzentwurf über die Abänderung des

f Geſetzes betr . den Unterſtützungswohnſitz ruht noch in der

5 Kommiſſion . Der Entwurf hat im allgemeinen ſympathiſche
Aufnahme gefunden ; er hat weſentlich „agrariſche Tendenz “ .
Seine Hauptbeſtimmungen gehen dahin , daß 1. der Unter⸗

ſtützungswohnſitz ſchon nach einjährigem Aufenthalt ( bisher
zweijährigem Aufenthalt ) an einem Orte gewonnen wird ;
2. daß derſelbe ſchon vom 16 . Lebensjahr ( bisher 18. )
ab erworben werden kann . Beide Beſtimmungen haben
den Zweck , die Ortsarmenverbände der Landgemeinden
zu entlaſten . Die Vertreter des Oſtens ſind die ſtärkſten
Befürworter desſelben , weil ſie ſagen , daß ſie nur hier⸗
durch die großen Laſten los werden , welche durch unehe⸗
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liche Kinder ihnen entſtehen . Das Mädchen gehe mit dem

16 . Jahre in die Großſtadt und faſt regelmäßig bringe es mit
dem 18 . Jahre ein uneheliches Kind mit , das dann der

Heimatgemeinde zur Laſt falle . ( Siehe Seite 22ff . )

§ 87 . Die Haftpflicht des Cierhalters ( Nr. 255 ) ſoll
in der auf Seite 20 beſprochenen Weiſe erleichtert werden .
Die erſte Leſung fand am 25 . April 1906 ſtatt . Die

zweite Leſung vollzieht ſich im Plenum im Herbſte .

Zu Anfang der Seſſion brachte das Zentrum wieder
den Antrag ein , die Fleiſchbeſchaugebühren auf die Bundes⸗

ſtaaten zu übernehmen . ( Nr . 46. ) Der Antrag iſt noch
nicht beraten worden .

§ 88 . Der Geſetzentwurf über die Errichtung von

Heimſtätten ( Nr. 135 ) iſt im Reichstage vom Zentrum ,
Konſervativen und Nationalliberalen wieder eingebracht ,
aber noch nicht beraten worden . Die 3 grundlegenden
Artikel des Entwurfs lauten :

8 . 1
Jeder Angehörige des Deutſchen Reiches hat nach vollendetem

24. Lebensjahre das Recht zur Errichtung einer Heimſtätte .
Die Errichtung erfolgt durch Eintragung eines nach Maßgabe

dieſes Geſetzes geeigneten Grundſtücks in das Heimſtättenbuch .

83
Die Größe einer Heimſtätte darf die eines Bauernhofes nicht

überſteigen . Sie muß wenigſtens einer Familie Wohnung gewähren
und die Erzeugung landwirtſchaftlicher Produkte ermöglichen .

Zubehör einer jeden Heimſtätte ſind :
1. die Wohnung des Heimſtätten - Eigentümers ,
2. die notwendigen Wirtſchaftsgebäude ,
3. das zum Wirtſchaftsbetriebe unentbehrliche Gerät , Vieh⸗

und Feldinventarium , der vorhandene Dünger , ſowie die
landwirtſchaftlichen Erzeugniſſe , welche zur Fortſetzung der
Wirtſchaft bis zur nächſten Ernte unentbehrlich ſind .

§ 3.
Der zur Heimſtätte feſtzulegende Beſitz darf bis zur Hälfte des

Wertes und zwar nur mit Renten oder mit Annuitäten verſchuldet
ſein . Die Renten oder die Annuitäten müſſen durch Amortiſation
getilgt werden . Die Errichtung hat die Umwandlung der Hypo⸗
theken und Grundſchulden des Grundſtücks in amortiſierbare Renten
oder in Annuitäten zur Vorausſetzung .
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§ 89 . Die Zentrumsfraktion brachte zu Beginn der

Seſſion den Antrag ein :

„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , im Intereſſe der

ländlichen Bevölkerung eine weitgehende verbilligung
der Telephoneinrichtung und Celephonbenutzung in
den kleineren Ortſchaften herbeizuführen . “ ( Nr . 79. )

In der Budgetkommiſſion hat das Zentrum denſelben
Antrag geſtellt , der dann in folgender Faſſung gegen die

Stimmen der Sozialdemokraten und Freiſinnigen Annahme
fand :

„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , im Intereſſe der

ländlichen Bevölkerung eine weitgehende Erleichterung
der Telephoneinrichtung und Telegraphenbenutzung in

den kleinen Ortſchaften , eventuell unter gerechterer Re⸗

partierung der Koſten zwiſchen Stadt und Land , herbei⸗
zuführen . “ ( Nr . 162 . )

§ 90 . Naturalleiſtung für die bewaffnete Macht im

Frieden . Die Erhöhung der Entſchädigung für die Sol⸗

dateneinquartierung iſt eine alte Forderung des Zentrums ,
die heuer endlich durchgeführt wird . Die Regierungen
haben einen Geſetzentwurf vorgelegt , der dahin ging , für
Einquartierung mit Verpflegung künftig 1,13 Mark zu

bezahlen ſtatt wie ſeither 98 Pfg . Dem Zentrum ging
dieſe Entſchädigung nicht weit genug , es hat dieſen Satz
auf 1,36 Mark erhöht , wenn 1,20 Mark auf die Ver⸗

pflegung entfallen , wofür bisher 80 Pfg . bezahlt worden

ſind . Ferner iſt dieſes Geſetz nur bis 1918 befriſtet
worden , ſo daß dann wieder der Zeitpunkt gekommen iſt ,
nachzuprüfen , ob dieſe Sätze noch der tatſächlichen Leiſtung
entſprechen . ( Siehe Seite 66f . )

§ 91 . Zum Schutze der Weingärtner hat das Zentrum ,
teilweiſe in Verbindung mit den Nationalliberalen , folgende
Anträge eingebracht :

a) die verbündeten Regierungen zu erſuchen , angeſichts der Er⸗

fahrungen der jüngſtens verhandelten Weinfälſchungsprozeſſe
baldigſt eine Reviſion des Geſetzes über den Verkehr mit Wein
vom 24. Mai 1901 in der Richtung herbeizuführen , daß :



1. die Buchkontrolle ,
2. eine wirkſame Einſchränkung des Zuckerwaſſerzuſatzes ,
3. die Deklarationspflicht für den Verſchnitt von Weißwein

mit Rotwein

eingeführt werde . ( Nr. 212. )
die verbündeten Regierungen zu erſuchen , dem Reichstage tun⸗
lichſt bald den Entwurf eines Reichsgeſetzes vorzulegen , welches
die Beaufſichtigung des Verkehrs mit Nahrungs - und Genuß⸗
mitteln , ſowie deren Durchführung durch die Landesbehörden
einheitlich regelt . ( Nr. 213. )
die verbündeten Regierungen zu erſuchen , dem Reichstage noch
in dieſer Seſſion einen Geſetzentwurf vorzulegen , durch welchen
der Artikel 10 Abſatz 1 des Weingeſetzes vom 24. Mai 1901
folgende Faſſung erhält :

„ Bis zur reichsgeſetzlichen einheitlichen Regelung der
Beaufſichtigung des Verkehrs mit Nahrungs⸗ und Genuß⸗
mitteln ſind einſtweilen zur Ausführung des Weingeſetzes
und zur überwachung des Weinbaues und Weinhandels
in jedem Bundesſtaate beſondere Beamte im Hauptamte
für kleinere Bezirke anzuſtellen . Jede Weinhandlung iſt der
zuſtändigen Verwaltungsbehörde anzumelden . “ ( Nr. 233. )

Die Begründung dieſer Anträge erfolgte ( 44. und 45 .

Sitzung vom 14 . und 16 . Februar 1906 ) durch die Abgg .
Baumann , Dr . Dahlem , Dr . Jäger und Hug . Der Reichs —
tag nahm dieſe Anträge einſtimmig an . Staatsſekretär
Graf von Poſadowsky machte darauf aufmerkſam , daß
gegenüber ſolchen Weinfälſchern der Betrugsparagraph des

Weingeſetzes Anwendung finden müſſe :
„Ich geſtehe ohne weiteres zu, daß eine Kontrolle , wie ſie in

Bayern , in der Pfalz jetzt mit ſichtbarem Erfolg geübt wird , meines
Wiſſens durch ſelbſtändige Beamte , einer ehrenamtlichen Kontrolle
bei weitem vorzuziehen iſt . . . . Ich habe mir alle mögliche Mühe
gegeben , dahin zu wirken , daß die Kellerkontrolle , und zwar eine
unabhängige , ſachverſtändige und ſcharfe Kellerkontrolle , ſobald als
möglich in den Bundesſtaaten eingeführt werde . Ich habe aber , da
die Ausführung den einzelnen Staaten überlaſſen iſt , keinen ent⸗
ſcheidenden Einfluß darauf , namentlich auch nicht auf den größten
Staat , Preußen . Ich empfinde vollkommen , welches Gefühl den
Winzer beſchleichen muß , der auf den ſteilen Felſenhängen bei glühen⸗
der Hitze hacken oder den Dünger hinauftragen muß , der bei naſſem
Wetter das glatte Geſtein in ſeinen Weinbergen hinaufklimmen
muß , um den Rebſtock zu pflegen und ſo einen trinkbaren Wein
zu erzeugen , — ich ſage , ich kann dem Winzer nachempfinden , wenn
er dann erfährt , mit welchen Mitteln in manchen Kellereien das

b —
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vielfache Quantum von dem erzeugt und verkauft wird , was er
ſelbſt in harter Arbeit der ſpröden Natur ehrlich abringt . “

Aus der Debatte ging hervor , daß namentlich Preußen
ſich einer einheitlichen Kellerkontrolle widerſetzt ; es ſcheint
die Koſten dieſer Organiſation zu fürchten , und doch würden
in Berlin allein ſo viel an Strafgeldern eingehen als alle

0 Beamten koſten .

§ 92 . Im Intereſſe der zuckerrübenbautreibenden
0 Bevölkerung hat das Zentrum für folgende Reſolution ,

01 betreffend die Herabſetzung der Suckerſteuer , geſtimmt :
1. dem Reichstage noch in der gegenwärtigen Seſſion0 einen Geſetzentwurf vorzulegen , durch welchen die

Zuckerſteuer von 14 Mark auf höchſtens 10 Mark
für den Doppelzentner herabgeſetzt wird ;

2. bei den handelspolitiſchen Verhandlungen mit den
Vereinigten Staaten von Amerika dafür Sorge zu
tragen , daß der deutſche Zucker mit dem kubaniſchen8 Zucker wie überhaupt mit dem Rohrzucker auf dem
amerikaniſchen Markte gleichgeſtellt werde . ( Nr . 339 . )

Auch dieſe Reſolution wurde einſtimmig angenommen .
25 *

*
In dieſen Abſchnitt ſind noch zu verweiſen , die Para⸗

graphen über die Fleiſchteuerungsinterpellation Geite 39 f. ),
den Servistarif ( Seite 67f . ) und die Portofreiheit für
Soldatenpakete ( Seite 68) .

C. Die Taͤtigkeit des Sentrums zugunſten

des Handwerkerſtandes .

§ 93 . Die Zentrumsfraktion des Reichstags hat
ſofort zu Beginn der Seſſion einen Initiativantrag aus⸗
gearbeitet , der als eine Art Handwerkerprogramm die⸗
jenigen Forderungen aufgenommen hat , welche nach Lage

Erzberger , Die Zentrumspolitik im Reichstage . 10
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der Sache in tunlichſt baldiger Zeit erreicht werden können .

Dieſer Antrag lautet :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , dem Reichstag

Geſetzentwürfe vorzulegen , durch welche

1. Beſtimmungen zur Umgrenzung von Fabrik und

Handwerk , insbeſondere ſoweit die Zugehörigkeit

zur Handwerks⸗ und Handelskammer in Betracht

kommen , feſtgeſetzt und unter Zuziehung der betei⸗

ligten Kreiſe Inſtanzen zur Entſcheidung der bezüg⸗

lichen Streitigkeiten geſchaffen werden ;
2. die Fabrikbetriebe mit handwerksmäßig ausgebildeten

Arbeitern zu denjenigen Koſten herangezogen werden ,

welche den Handwerkerorganiſationen für die ge⸗

werbliche Ausbildung des Handwerkerſtandes er⸗

wachſen ;
3. die Ausbildung von Lehrlingen in handwerksmäßigen

Betrieben nur ſolchen Perſonen geſtattet wird , welche

den Meiſtertitel ( R. G. O. § 133 ) zu führen berechtigt

ſind ;
4. die Grenzen der Zulaſſung zur freiwilligen Invaliden⸗

verſicherung für ſelbſtändige Handwerker und andere

Kleingewerbetreibende erweitert werden . “ ( Nr. 47. )

Der Antrag ſelbſt iſt noch nicht zur Beratung gelangt ;

dagegen ſind im Laufe des Winters von den Zentrums⸗

abgeordneten Erzberger und Trimborn dieſe Forderungen

alleſamt ſchon beſprochen worden .

§ 94 . Die Frage des Befähigungsnachweiſes im

Baugewerbe ſuchte der Bundesrat durch einen Geſetzentwurf

( Nr. 101 ) zu regeln , in welchem er zwar nicht den Be⸗

fähigungsnachweis aufnehmen , aber dafür beſtimmte , daß

der Betrieb des Gewerbes als Bauunternehmer verſagt

werden kann , wenn Tatſachen vorliegen , aus denen auf

Unzuverläſſigkeit zur Bauausführung geſchloſſen werden

kann . Während einerſeits der Entwurf hinter der Forde⸗

rung des Befähigungsnachweiſes zurückbleibt , geht er

anderſeits über dieſe wieder hinaus . Am 26 . Januar

1906 fand die erſte Leſung ſtatt . Der Kommiſſionsbericht
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( Nr . 361 ) erſchien am 27 . April ; der Reichstag wird den
Geſetzentwurf in zweiter Leſung im Herbſt beraten .

§ 95 . Die Einführung des kleinen Befähigungs⸗
nachweiſes , der darin beſteht , daß jeder , der Lehrlinge
halten will , auch eine Meiſterprüfung gemacht haben muß ,
iſt um ein Stück vorwärts gekommen . Der Staatsſekretär
will ſich über dieſe Frage „ erneut mit dem preußiſchen
Handelsminiſter in Verbindung ſetzen “ und auch die Frage
der obligatoriſchen Geſellenprüfung hierbei erörtern (84.
Sitzung vom 3. Februar 1906 8 . 982 ) . Auch in der
Kommiſſion für den in § 94 genannten Geſetzentwurf hat
Staatsſekretär Graf Poſadowsky beſtimmtere Zuſagen für
die nächſte Seſſion gemacht .

8. 96 . die Feſtſetzung der Begriffe Fabrik und Hand⸗
werk iſt beſonders von dem Abg . Erzberger gefordert
worden und er fand eine ſehr freundliche Antwort , deren
Kern dahin ging :

„ Soweit dieſe Forderung auf finanziellem Gebiete
liegt , iſt ſie , glaube ich, um ſo mehr berechtigt , als jetzt
über die Streitfrage , ob jemand zur Handelskammer Bei⸗
träge zu entrichten hat , das Verwaltungsſtreitverfahren
entſcheidet , und darüber , ob jemand zu den Innungen
Beiträge zu zahlen hat , die höhere Verwaltungsbehörde
zu entſcheiden hat . Infolgedeſſen gehen die Entſcheidungen
häufig auseinander . Es wird zwar ein allgemeines , für
alle Fälle durchſchlagendes Kriterium meines Erachtens
wohl nicht zu finden ſein . Aber die Frage läßt ſich viel⸗
leicht dadurch löſen , daß man für beide Streitfälle eine
einheitliche Inſtanz ſchafft , d. h. ſowohl für die Handels
kammer⸗ wie die Innungsbeiträge , und daß dieſe einheit⸗
liche Inſtanz von Fall zu Fall eine verſtändige Entſcheidung
nach Lage der Sache fällt . “ ( 34. Sitzung S . 982 . )

§ 97 . Die Heranziehung der Großbetriebe zu den
KMoſten der Handwerkerausbildung iſt vom Abg . Erzberger
in folgender Weiſe begründet worden :

„ In Verbindung mit einer ſolchen genaueren Fixierung
der Begriffe „ Fabrik “ und „ Handwerk “ ſcheint uns eine

10⁵
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zweite Frage zu ſtehen , und das iſt die , daß zu den Koſten

der Handwerkskammern , ſoweit ſolche für Lehrlingsaus⸗

bildung , Geſellen⸗ und Meiſterprüfungen und für Inſtitu⸗

tionen dazu verausgabt werden , die Großbetriebe heran⸗

gezogen werden . In Oſterreich iſt dies bereits der Fall .

In Oſterreich iſt auch feſtgeſtellt , daß 75 Prozent ſämt⸗

licher Lehrlinge , die das Handwerk ausbilden läßt , nachher
in die Großinduſtrie übergehen . In Deutſchland dürfte

meines Erachtens das Verhältnis ein ähnliches ſein . ( Sehr

richtigh ) Ich gebe zu , gewiſſe Unternehmungen bilden ihre

Lehrlinge ſelbſt aus , z. B. die Firma Krupp . Aber im

großen und ganzen wird es dochſo ſein , daß die Lehrlinge
bei einem Handwerksmeiſter ausgebildet werden und in

ihrem ſpäteren Leben als Fabrikarbeiter in der Groß⸗

induſtrie ihr Unterkommen finden . Nun aber müſſen die

Koſten für dieſe Ausbildung , für die Geſellen - und Meiſter⸗

prüfung , für die Geſellen⸗ und Meiſterkurſe vom Hand⸗
werk aufgebracht werden ; die Großinduſtrie aber , die doch
einen immenſen Vorteil von einer ſolchen fachgemäßen

Ausbildung der Lehrlinge und Geſellen hat , zahlt hierzu
keinen Pfennig . Welcher Modus zur Heranziehung der

Großbetriebe gefunden werden kann , ob man die Zahl
der handwerksmäßig ausgebildeten Arbeiter , das gewerb —

liche Kapital oder was ſonſt zur Grundlage nehmen ſoll ,
darüber brauche ich mich jetzt nicht zu verbreiten , das

ſcheint uns eine Frage der ſpäteren Zeit zu ſein . Wir

wollen nur das Prinzip ausgeſprochen wiſſen , daß die

Handwerker hier nicht zugunſten der Großinduſtrie belaſtet
werden . “ ( 35. Sitzung vom 5. Februar 1906 S . 1013 . )

Der Staatsſekretär hat zu dieſer Frage noch keine

Stellung genommen , wohl aber finden bereits Erhebungen
in der gewünſchten Richtung ſtatt .

§ 98 . Die Fragebogen der Handwerkerenquete ſind

jetzt eingegangen , aber das „ Material über die Organi⸗

ſation des Handwerks iſt ein ſo ungeheures , daß wahr⸗

ſcheinlich ein , vielleicht zwei Jahre für das Statiſtiſche Amt

notwendig ſein werden , um dieſes Material zu bearbeiten .
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Sie dürfen alſo eine Denkſchrift über das Material vor
zwei Jahren unter keinen Umſtänden erwarten . “ ( 34. Stzg .
vom 3. Februar 1906 S . 983 . )

5 *
*

Der Vollſtändigkeit halber ſei noch darauf hingewieſen ,
daß der Antrag des Zentrums auf Kündigung der kolo⸗
nialen Lieferungsverträge ( Seite 39 ff . ) auch für das Hand⸗
werk von Bedeutung iſt , da bei freier Wettbewerbung das
Handwerk für dieſe Lieferungen in Betracht kommt (Be⸗
kleidung und Lederwaren ) .

D . Die Taͤtigkeit des Zentrums zugunſten

des kaufmaͤnnilchen Mittelſtandes .

§ 99 . Ahnlich wie für das Handwerk , ſo hat auch
für den kaufmänniſchen Mittelſtand das Zentrum eine Art

Mittelſtandsprogramm zu Beginn der Seſſion aufgeſtellt
und in dieſem Antrag ( Nr . 72 ) ſolche Forderungen auf⸗
genommen , die in abſehbarer Zeit erreicht werden können .
Der Antrag lautet :

„ die verbündeten Regierungen um Vorlegung von

Geſetzentwürfen zu erſuchen , durch welche
1. das Geſetz über den unlauteren Wettbewerb ent⸗

ſprechend erweitert, das Ausverkaufsweſen geregelt
und das Geſetz über die Abzahlungsgeſchäfte einer

ſeine Härten beſeitigenden Reviſion unterzogen
wird ;

2. beſondere , tunlichſt aus dem Kaufmannsſtande zu
berufende Aufſichtsbeamte — Handelsinſpektoren
—eingeführt werden , welche an Stelle der Polizei⸗

beamten die Durchführung der Beſtimmungen zum
Schutze der Gehilfen und Lehrlinge überwachen ;

dabei auch in Erwägung darüber einzutreten ,
ob und wie dieſe Aufſichtsbeamten für die Kontrolle
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des Ausverkaufsweſens , der Wanderlager und

Wanderverſteigerungen , ſowie der Abzahlungs⸗

geſchäfte herangezogen werden können .

II. den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , Erhebungen
über die Lage des kaufmänniſchen Mittelſtandes auf
dem Lande , in den kleinen , mittleren und großen
Städten unter öffentlicher und kontradiktoriſcher An⸗

hörung der verſchiedenen Intereſſentengruppen in die

Wege zu leiten . “

Der Antrag ſelbſt iſt noch nicht beraten worden , aber

der Forderungen des Mittelſtandes haben ſich im

Reichstage beſonders die Zentrumsabgeordneten Erzberger ,
Gröber und Trimborn angenommen .

Staatsſekretär Graf Poſadowsky gab zu Beginn

ſeiner Darlegung über die Mittelſtandspolitik folgende Er⸗

klärung ab : „ Einen einheitlichen Mittelſtand in dem Sinne

gibt es nicht , weil der Mittelſtand aus viel zu heterogenen
Elementen beſteht . Zu ihm gehört meines Erachtens der

größte Teil der Privatbeamten , zu ihm gehört der Hand⸗
werkerſtand , der kleine und mittlere Kaufmannsſtand . “

§ 100 . Die Mißſtände im Ausverkaufsweſen ſind
allbekannt und das gab auch Graf Poſadowsky zu , er

hat ſich darüber mit den verbündeten Regierungen in Ver⸗

bindung geſetzt und teilte hierüber mit :

„ Eine Antwort iſt mir noch nicht von allen Regierungen

zugekommen . Aber ich gewinne immer mehr den Eindruck ,

daß auf dem Gebiete des Ausverkaufsweſens vielleicht

doch eine Verſchärfung der Geſetzgebung notwendig iſt

( ſehr richtig ! rechts und bei den Nationalliberalen ) , vor

allem in der Frage der Nachſchübe . Ich habe mich der

Rechtsauffaſſung nie anſchließen können , daß es notwendig

iſt , wenn ein Ausverkauf ſtattfindet , Nachſchübe zuzulaſſen ,
damit die übrigen Waren verkauft werden können . Wer

„ Ausverkauf “ auf ſeinen Laden ſchreibt , erweckt im Pub⸗
likum doch die Vorſtellung , daß der vorhandene Beſtand

ausverkauft wird . ( Sehr richtigl ) Wenn aber fortgeſetzt

Nachſchübe ſtattfinden , ſo iſt das nicht mehr der Ausver⸗
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kauf eines Beſtandes , ſondern eines chroniſchen Waren⸗

lagers . “ ( 34 . Sitzung vom 3. Februar 1906 S . 982 . )

§ 101 . „ Was die Beſeitigung des Schmiergelder⸗
unweſens anlangt , die auch in der letzten Reichstagsſitzung
beraten wurde , ſo möchte ich bitten , hierauf vorläufig nicht
zurückzukommen . In kaufmänniſchen Kreiſen iſt man über
die geſetzliche Regelung dieſer Frage außerordentlich zweifel⸗
haft und noch viel mehr darüber , ob ſich dieſem Unweſen
überhaupt durch die Geſetzgebung beikommen läßt . ( Graf
Poſadowsky am 3. Februar 1906 S . 983 . ) Aber trotz
dieſer ablehnenden Haltung hat der Abg . Trimborn betont ,
daß das Zentrum dieſe Frage nach wie vor im Auge be⸗

halten werde .

§ 102 . „ Beſonderes Gewicht legen meine Freunde
darauf , daß die wirtſchaftlichen Verhältniſſe des kleinen

und mittleren Kaufmannsſtandes einmal gründlich klar⸗

geſtellt werden durch eine umfaſſende Reichsenquete . Die

Klagen dieſer Kreiſe werden immer lauter . Sie ſagen :
wir können uns der verſchiedenen Machenſchaften und der

verſchiedenen Bekämpfungen ſeitens des Großunternehmer⸗
tums nicht mehr erwehren , unſere Not wird immer größer
und die Schädigung immer bedeutender . Man muß in

einer Großſtadt leben und dort in den alten Geſchäfts⸗
vierteln verkehren , die mitten in der City liegen , wo die

alte eingeſeſſene Kaufmannſchaft wohnt , und da muß man

von Laden zu Laden gehen . “ ( Abgeordneter Trimborn am
1. Februar 1906 S . 983 . ) Graf Poſadowsky hat ſich
über dieſe erſtmals angeregte Materie nicht geäußert , wohl
aber fand ſie im Hauſe lebhafte Unterſtützung .

§ 103 . Die Frage der kaufmänniſchen Lehrlings⸗
ausbildung hat derſelbe Abg . Trimborn beſprochen und

die öffentliche Aufmerkſamkeit auf die vielen Mängel der⸗

ſelben hingewieſen .

§ 104 . Die ablehnende Haltung des Bundesrats in

Sachen der Einführung der Handelsinſpektoren hat der

Abg . Trimborn „lebhaft bedauert “ ; Staatsſekretär Graf

SSSSS
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Poſadowsky meinte zur Rechtfertigung derſelben , „ daß es

ſehr bedenklich iſt , für alle Erwerbszweige eine Art Auf⸗
ſehertätigkeit einzuführen “ . Das Zentrum aber verfolgt
die Sache weiter , wie ſein letzter Initiativantrag zeigt , in

welchem es nur anregt , ob der künftige Handelsinſpektor
nicht auch auf Durchführung des Geſetzes über den un⸗
lauteren Wettbewerb herangezogen werden könne , ebenſo
für die Maßnahmen gegen das Ausverkaufsunweſen .

§ 105 . „ Es ſind dann auch Beſtimmungen gefordert
worden über den Dienſtvertrag der Privatbeamten und
über die Regelung ihrer Rechtsverhältniſſe . Es ſollen
alſo ähnliche Regelungen erfolgen , wie ſie zum Teil ſchon
in der Gewerbeordnung , im Handelsgeſetzbuch und im

Bürgerlichen Geſetzbuch beſtehen . Die Enqueten über die

Verhältniſſe der Privatbeamten ſind abgeſchloſſen , das
Material liegt jetzt dem reichsſtatiſtiſchen Amt zur Ver⸗

arbeitung vor , und ich hoffe , daß es möglich ſein wird ,
dem nächſten Reichstag eine eingehende Denhſchrift über

dieſe Enqueten vorzulegen . Dann werden wir ja in der

Lage ſein , gemeinſam weiter zu erörtern , was geſchehen
kann . “ ( Staatsſekretär Graf Poſadowsky am 7. Februar
1906 S . 983 . )

Soweit techniſche Angeſtellte in Betracht kommen , hat
das Zentrum in Verbindung mit anderen Parteien folgen⸗
den Antrag ( Nr. 241 ) eingebracht :

den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , dem Reichstage baldigſt
Geſetzentwürfe vorzulegen , durch welche

1. die Vorſchriften der Gewerbeordnung über das Dienſtverhältnis
der techniſchen Angeſtellten ( §8 183 aff. ) den Beſtimmungen
des Handelsgeſetzbuches über das Dienſtverhältnis der Hand⸗
lungsgehilfen angepaßt werden ,

2. die ſo verbeſſerten Vorſchriften der 88 133 a ff. der Gewerbe⸗
ordnung auf alle techniſchen Angeſtellten ( insbeſondere die⸗
jenigen in landwirtſchaftlichen Nebenbetrieben ) ausgedehnt
werden ,

3. zugunſten der in § 133 a bezeichneten Perſonen Vorſchriften
über angemeſſene Ruhezeiten geſchaffen werden ,

4. die Zuſtändigkeit der Gewerbe⸗ oder Kaufmannsgerichte auf
die techniſchen Angeſtellten ausgedehnt wird unter Errichtung
beſonderer Abteilungen , in denen die Beiſitzer zur Hälfte tech⸗
niſche Angeſtellte ſein müſſen .
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Die Kommiſſion iſt mit der Weiterberatung beauf⸗
tragt ; Berichterſtatter iſt der Zentrumsabgeordnete Sittart ;
der Zentrumsabgeordnete Nacken hat den Antrag in der

erſten Leſung eingehend begründet .

§ 106 . Nicht ſtreng hierher gehörig , aber mit dem

Kapitel Privatbeamte in Verbindung ſtehend , iſt folgende
Feſtſtellungnahme des Staatsſekretärs :

„ Die Arbeitszeit der Anwaltsgehilfen iſt Gegenſtand
einer Verhandlung zwiſchen mir und dem preußiſchen Herrn
Juſtizminiſter geweſen . Ich habe die Stellung des preu⸗
ßiſchen Herrn Juſtizminiſters den übrigen Bundesregierungen
mitgeteilt ; aber ich möchte jetzt ſchon darauf hinweiſen ,
daß auch nach der Auffaſſung des preußiſchen Juſtizminiſters
ſolche Übelſtände bisher nicht feſtgeſtellt ſind , die ein geſetz⸗
liches Einſchreiten unbedingt notwendig machen , und wenn

ich meine ganze perſönliche Auffaſſung hinzufügen darf ,
ſo meine ich : ſollte etwas geſchehen , dann wäre der richtige
Platz dafür die Anwaltsordnung . “ ( 34. Sitzung vom 3.

Februar 1906 S . 938 . )
*. *

Der Vollſtändigkeit halber ſei hier noch hingewieſen
auf die Paragraphen der Reform des Wechſelproteſtver⸗
fahrens ( Seite 21) , der neuen Maß⸗ und Gewichtsordnung
Seite 23) , der Statiſtik des Warenverkehrs ( Seite 138f . ) ,
des Urheberrechts an Werken der bildenden Kunſt und

Photographie ( Seite 19) und des Lieferungsweſens für
die Kolonien ( Seite 39ff . ) .
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E. Die Taͤtigkeit des Zentrums zugunſten

des Arbeiterſtandes .

I. Arbeiterrecht .

§ 107 . Auf die Anfrage des Abg . Trimborn über

den Geſetzentwurf betr . Rechtsfähigkeit der Berufsvereine
erklärte Staatsſekretär Graf Poſadowsky , daß er an ſeiner

Zuſage vom 30 . Januar 1904 feſthalte : „ Wenn das Geſetz

bisher nicht vorgelegt iſt , ſo waren hierfür lediglich ge⸗

ſchäftliche Erwägungen maßgebend . Sobald mit Rückſicht
auf die Geſchäfte des Hohen Hauſes Ausſicht vorhanden
iſt , daß dieſes Geſetz im Plenum und in der Kommiſſion
beraten und zur Verabſchiedung gelangen kann , wird das⸗

ſelbe ſogar noch in dieſer Seſſion vorgelegt werden . “ ( S. 979 . )
Der Reichsparteiler von Kardorff meinte : „ Ich habe meine

großen Bedenken , wenn immer darauf hingedrängt wird ,
daß uns dieſes Geſetz vorgelegt werden ſoll , und ich möchte
wünſchen , daß die verbündeten Regierungen es ſich dreimal

überlegen , bevor ſie mit dem Geſetz kommen . Ein jedes
ſolches Geſetz wird durch die Sozialdemokratie ausgeſchlachtet
als ein Erfolg ihrer Agitation . Von allen Agitatoren
wird den Arbeitern gepredigt : ſeht ihr , das haben wir

durch unſere Agitation erreicht “ ( S. 1002 ) .
Am 23 . Mai 1906 erkundigte ſich der Zentrums⸗

abgeordnete Giesberts abermals nach dieſem Geſetzentwurf
und erhielt vom Staatsſekretär Graf Poſadowsky die

Zuſage , daß derſelbe dem Reichstage ſofort bei ſeinem
Zuſammentritt im Herbſte vorgelegt werde .

Die Förderung der Tarifgemeinſchaften hat der Abg .
Trimborn beſonders betont ; wir teilen hieraus mit :

„ Auf die Dauer werden wir uns bei der großen Be⸗

deutung der Tarifgemeinſchaften der Aufgabe nicht ent⸗

ziehen können , ſie nach der rechtlichen Seite hin mehr zu

ſichern und mehr auszugeſtalten . Mit der rechtlichen
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Sicherheit dieſer Tarifverträge ſieht es augenblicklich ſchlecht
aus . Ein höchſtinſtanzliches Urteil hat dahin erkannt , daß
dieſe Tarifgemeinſchaften unter den §S 152 der Gewerbe⸗
ordnung fallen . In dem Abſatz 2 dieſes Paragraphen
heißt es :

Jedem Teilnehmer an einer ſolchen Verabredung ſteht
der Rücktritt von ſolchen Vereinigungen und Verab⸗
redungen frei , und es findet aus letzterem weder Klage
noch Einrede ſtatt .

Hiermit hat dieſe Höchſtinſtanz den Tarifgemeinſchaften ,
indem ſie ſie unter die eben verleſene Beſtimmung ſub⸗
ſumierte , den rechtlichen Boden entzogen . ( Sehr richtig ! in
der Mitte . ) Angeſichts dieſer höchſtgerichtlichen Entſcheidung
liegt geradezu ein juriſtiſcher Notſtand vor . Es iſt daher
wohl berechtigt , wenn man ſagt : nach der rechtlichen Seite
muß Vorſorge getroffen werden , daß dieſe Tarifgemein⸗
ſchaften vor derartigen höchſtgerichtlichen Urteilen ſicher⸗
geſtellt werden . Ich würde es als einen großen Fortſchritt
begrüßen , wenn unſere Gerichte , um mich ganz konkret
und praktiſch auszudrücken , in der Lage wären , in einem
entſprechenden Streitfalle zu erkennen , wie folgt : ihr habt
keine ausdrückliche Lohnverabredung getroffen , infolgedeſſen
iſt für euch der Tarifvertrag maßgebend , der zwiſchen den
entſprechenden Arbeitgeber⸗ - und Arbeiterorganiſationen in
eurem Gewerbe abgeſchloſſen iſt . “ ( 33. Sitzung vom 1.
Februar 1906 S . 958 . )

§ 108 . Die erneute Zuſage des Staatsſekretärs über
die Berufsvereine gab dem Abg . Erzberger Veranlaſſung
zu folgenden Auslaſſungen :

„ Weshalb wir aber die Ankündigung des Herrn
Staatsſekretärs Grafen von Poſadowsky bezüglich der
Vorlegung eines Geſetzentwurfs über die Rechtsfähigkeit
der Verufsvereine beſonders begrüßen , liegt nicht nur in
der Materie ſelbſt , ſondern noch aus einem anderen Ge⸗

ſichtspunkte . Wir geben uns der Hoffnung hin , daß durch
die raſche Verabſchiedung eines ſochen Gefetzentwurfs auch
der Weg frei wird für die Schaffung von Arbeitskammern .

—̇ ̃˙²¹UCöeeeee
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So hoch wir die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine an und

für ſich ſchätzen , ſagen wir doch, für die praktiſche Für⸗

ſorge des Arbeiterſtandes ſteht uns die Errichtung von

Arbeitskammern und Induſtriekammern noch weit höher :

gerade aus dieſem Geſichtspunkte wünſchen wir eine raſche

Vorlegung und auch tunlichſt raſche Verabſchiedung des

mehrfach genannten Geſetzentwurfs . Gerade durch die

Errichtung von Arbeitskammern , in welchen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer in gleicher Zahl vertreten ſind , hoffen
wir auch der von Herrn v. Kardorff genannten „ Harmonie
der Intereſſen “ am allerbeſten zu dienen ; denn wir ſagen ,
die Harmonie der Intereſſen kann nur dadurch hergeſtellt

werden , daß die Diſſonanzen beſeitigt werden , daß die

Arbeitgeber und die Arbeitnehmer verſtehen , ſich gegen⸗

ſeitig auszuſprechen , daß eine geſetzlich anerkannte Inſti⸗
tution geſchaffen wird , in welcher die Arbeiter ihre be⸗

gründeten Wünſche und Beſchwerden vortragen können ,
in welcher die Arbeitgeber ſie anhören müſſen und ſie
dann auf einer geſunden Mittellinie einen Ausgleich finden . “

( 35. Sitzung vom 5. Februar 1906 S . 1004 . )

§ 109 . Die Anwendung des § 153 der G. ⸗O. hat
dem Abg . Giesberts ( Zentr . ) Gelegenheit gegeben , ſeine
Bedenken hierüber auszuſprechen :

„ In das Gebiet der Rechtsfragen ſchlägt auch das

Koalitionsrecht ein . Wir haben es hier mit einem Zu⸗
ſtand zu tun , der von den Arbeitern unangenehm empfunden ,
ja als ein Ausnahmezuſtand von ihnen empfunden wird

— ich meine den § 153 unſerer Gewerbeordnung . Dieſer
ſtellt Dinge unter Beſtrafung , die teils , ſoweit berechtigt ,
auch ſchon durch das Strafgeſetzbuch getroffen ſind : aber

da ſie direkt hinter dem Paragraphen kommen , der den

Arbeitern das Koalitionsrecht gibt , werden ſie als ein

Ausnahmegeſetz gegen das Koalitionsrecht aufgefaßt . Und

die Art und Weiſe , wie der § 153 gehandhabt wird , gibt
dieſer Vorſtellung auch recht . Ich könnte Ihnen ein ganzes
Bündel Akten vorlegen von Gerichtsurteilen , wenn man

ſie lieſt , ſchlägt man die Hände über dem Kopf zuſammen
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und fragt : wie iſt es möglich , daß ſolche Gerichtserkennt⸗
niſſe ergehen können ? “ ( 39. Sitzung vom 9. Februar
1906 S . 1737 . )

II . Arbeiterſchutz .

§ 110 . Der Sehnſtundentag für Arbeiterinnen ſteht
hier in erſter Linie . Graf Poſadowsky meinte :

„Grundſätzlich iſt meines Erachtens dieſe Frage bereits

l. entſchieden , um ſo mehr entſchieden , als beiſpielsweiſe der

l preußiſche Herr Eiſenbahnminiſter ſich veranlaßt geſehen
hat , die Arbeitszeit in den Eiſenbahnwerkſtätten auf
9 Stunden herabzuſetzen . Ich glaube deshalb , daß man
bei dem heutigen angreifenden Gang der Maſchinen einer

Frau im Intereſſe des lebenden und des künftigen Ge⸗

ſchlechts eine größere Arbeitszeit als 10 Stunden nicht
zumuten kann . Es kann ſich deshalb nur um den Zeit⸗
punkt der Einführung des zehnſtündigen Arbeitstags
handeln und um die Bedingungen , unter denen die Ein⸗

führung erfolgt . “ ( S. 908 . )
˖ Erſt ſollen noch die weiteren Mitteilungen des Staats⸗

e ſekretärs und die Ergebniſſe der Berner Arbeiterſchutz⸗
konferenz über das Verbot der Nachtarbeit der Frauen
abgewartet werden .

„ Ich glaube , wenn dieſes Berner Abkommen rati⸗

fiziert wird , wird kein Bedenken mehr beſtehen , eine

Anderung der Gewerbeordnung , vielleicht mit einigen
Übergangsbeſtimmungen für einige Jahre , herbeizuführen ,
eine Anderung , die als Endziel die Ermäßigung der Ar⸗

beitszeit der Frauen auf 10 Stunden vorſieht . “ ( S. 981 . )

Bekanntlich liegt ein gemeinſchaftlicher Antrag ( Nr . 116 )
aller bürgerlichen Parteien mit Ausnahme der Konſerva⸗
tiven in dieſer Richtung vor .

Bereits zu Beginn der Seſſion hatte aber das Zen⸗
trum folgenden Initiativantrag ( Nr. 75 ) vorgelegt :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , tunlichſt bald einen

Geſetzentwurf vorzulegen , durch welchen
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1. die regelmäßige Arbeitszeit der Arbeiter über 16 Jahre in
Fabriken und in den dieſen gleichgeſtellten Anlagen ( RG60 .
§ 154 ) auf höchſtens zehn Stunden täglich beſchränkt und

2. die regelmäßige Arbeitszeit der Arbeiterinnen , welche ein

Hausweſen zu beſorgen haben , in Fabriken und in den
dieſen gleichgeſtellten Anlagen ( RGO . § 154 ) auf höchſtens
neun Stunden , an Vorabenden von Sonn - und Feſttagen
auf höchſtens ſechs Stunden , feſtgeſetzt wird . “

§ 111 . Die Frage des heimarbeiterſchutzes iſt durch
die Ausſtellung in Berlin akut geworden . Staatsſekretär
Graf Poſadowsky teilte über den heutigen Stand der

Dinge mit :

„ Ein Geſetz , betreffend den Schutz der Heimarbeiter
im Tabaksgewerbe , liegt dem preußiſchen Staatsminiſterium
vor , iſt aber bisher von demſelben noch nicht endgültig
beſchloſſen worden . Ich kann aber nicht verſchweigen ,
daß die Beſtrebungen auf einen ſtarken Heimarbeiterſchutz
auch auf vielfachen und ſehr entſchiedenen Widerſtand
ſtoßen , indem man einwendet , daß in dieſer Heimarbeiter⸗
geſetzgebung ein gewiſſer Eingriff in das Familienleben
läge . Ich ſtehe auf dem Standpunkte nicht , ich mache
vielmehr die Erfahrung , daß je ſtrenger die Fabriken be⸗

aufſichtigt werden im hygieniſchen Intereſſe , im Intereſſe
von Geſundheit , Leben und Sittlichkeit der Arbeiter , deſto
mehr in gewiſſen Induſtrien die Neigung zunimmt , die

Warenerzeugung in die Heimarbeit zu verlegen . .

Ich glaube , man wird ſich auf die Länge an keiner
Stelle der Erkenntnis verſchließen können , daß , wenn die

Heimarbeit dieſen fabrikmäßigen Charakter trägt , un⸗

zweifelhaft die Geſetzgebung einſchreiten muß , und zwar
um ſo mehr , als unter den gegenwärtigen Verhältniſſen
das Geſetz betreffend den Kinderſchutz zum Teil auf dem

Papiere ſtehen bleibt . “ ( S. 980 . )
Ein Antrag der Sozialdemokratie und ein gemein⸗

ſchaftlicher Antrag aller bürgerlichen Fraktionen liegen
bereits vor und dürften im Herbſt zur Beratung kommen .

( Nr. 77 , 300 , 301 . ) Der Antrag der Sozialdemokraten ,
die Heimarbeit in der Zigaretteninduſtrie zu verbieten , iſt
abgelehnt worden . ( Siehe Seite 89. )
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§ 112 . Die Frage des Bauarbeiterſchutzes iſt teil⸗

weiſe in der Kommiſſion , welche den Geſetzentwurf betr .

Befähigungsnachweis für das Baugewerbe behandelt , er⸗
örtert worden ; doch bereits erklärte Staatsſekretär Graf
Poſadowsky :

„ Das Bedürfnis nach Bauaufſicht iſt mithin viel

größer , als es an und für ſich aus der Zahl der Betriebe

ſich ergibt . Ich hoffe deshalb , daß die Bauberufsgenoſſen⸗
ſchaften es ſich angelegen ſein laſſen , in ihrem eigenſten
Intereſſe die Zahl der techniſchen Bauaufſeher noch weſent⸗
lich zu vermehren . “ ( S. 981 . )

§ 113 . Die Sonntagsruhe erfährt weitere Ausdeh⸗
nung ; der Staatsſekretär hofft für das Handelsgewerbe ,
„ daß es möglich ſein wird , eine Vereinbarung der Bundes⸗

regierungen zunächſt darüber herbeizuführen , daß die An⸗

wendung der beſtehenden einſchränkenden Beſtimmungen
überall gleichmäßiger erfolge als bisher . “ ( S. 981 ; ent⸗

ſprechend dem Zentrumsantrag des Vorjahrs . ) Ebenfalls
zwei Zentrumsanträge entſprechen der Ankündigung des

Staatsſekretärs :

„ Es iſt auch ein Entwurf ausgearbeitet , wonach die

Ausnahmebeſtimmungen für die Sonntagsarbeit in Glas⸗

hütten weſentlich eingeſchränkt werden . Dieſer Entwurf
iſt den verbündeten Regierungen vorgelegt worden und

von ihnen bereits mit Gutachten zurückgekommen ; es wird

hiernach über die Einſchränkung der Sonntagsarbeit in

Glashütten dem Bundesrat eine Vorlage in allernächſter
Zeit zugehen .

Ebenſo iſt ſeinerzeit von dem Herrn Abgeordneten
Nacken der Wunſch ausgeſprochen worden , die Sonntags⸗
arbeit in Zinkhütten mehr einzuſchränken bezw . eine Ein⸗

ſchränkung der bis jetzt zugelaſſenen Ausnahmen von der

Sonntagsruhe herbeizuführen . Bei der in Angriff ge⸗
nommenen allgemeinen Reviſion der hinſichtlich der Sonn⸗

tagsruhe vom Bundesrat zugelaſſenen Ausnahmen wird

auch dieſe Anregung eine eingehende Prüfung erfahren . “
( S. 980 . )
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Siehe auch den Antrag des Zentrums Seite 126 .

§ 114 . Der Abg . Giesberts behandelte die Frage
des Arbeiterſchutzes in der Großeiſeninduſtrie und empfahl
hierbei die Durchführung folgender Wünſche des Chriſt⸗
lichen Metallarbeiterverbandes :

1. die reichsgeſetzliche Einführung eines zehnſtündigen
Maximalarbeitstages , unter gleichzeitiger Feſtſetzung
der Höchſtgrenze der in Ausnahmefällen zuläſſigen
Überſtunden ;

für diejenigen Feuerbetriebe , bei denen eine Unter⸗

brechung des Produktionsprozeſſes vorab nicht möglich
iſt , ſowie für die geſundheitsſchädlichen chemiſchen
Induſtriebetriebe ſoll durch Reichsgeſetzgebung oder

durch Verfügung des Bundesrats die achtſtündige
Arbeitsſchicht eingeführt werden ;

. neben der reichsgeſetzlichen Regelung betrachtet die

Generalverſammlung es als eine der vornehmſten
Pflichten des Verbandes , überall dort , wo angängig
und notwendig , die Feſtſetzung der Dauer der Arbeits⸗

zeit nach Berufen anzuſtreben und durch Tarifverträge ,
in welchen auch die Lohnfrage entſprechende Berück⸗

ſichtigung finden muß , feſtzulegen . ( 39. Sitzung vom
9. Februar 1906 S . 1131 . )

Eine Reſolution der Sozialdemokratie , die eine ge⸗

S
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naue Unterſuchung der Arbeitsverhältniſſe in dieſer In⸗

duſtrie forderte , iſt auch vom Zentrum angenommen worden

und fand ſo eine große Mehrheit .
§ 115 . Zum Schutze der Bergarbeiter brachte das

Zentrum ſeinen großen Bergarbeiterſchutz - Antrag ( Nr. 45 )
wieder ein , den wir im Vorjahre eingehend behandelt
hatten und ſtellte zur dritten Leſung des Etats folgende
Reſolution ( Nr. 47 :

„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen :
1. bei den verbündeten Regierungen den Erlaß wirkſamer

Verordnungen zur Sicherung der Bergarbeiter gegen Ex⸗
ploſions⸗ und Feuersgefahr im Wege der Verhandlungen
anzuregen ,

2. das Reichs⸗Verſicherungsamt zu veranlaſſen , Erhebungen
über die beſtehenden Einrichtungen und Vorſchriften zur

—

2
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Verhütung von Feuers⸗ und Exploſionsgefahren im Berg⸗
bau zu veranſtalten und die Knappſchafts⸗Berufsgenoſſen⸗
ſchaft zur Aufnahme möglichſt wirkſamer entſprechender
Beſtimmungen in die Unfallverhütungsvorſchriften anzu⸗
halten .

Der Abg . Giesberts begründete am 23 . Mai 1906 dieſe
Reſolution , die auch Annahme fand , wodurch eine weniger
weitgehende ſozialdemokratiſche Reſolution erledigt war .
Pachdem im preußiſchen Knappſchaftsgeſetz die geheime
Wahl gegen die Stimmen des Zentrums abgelehnt worden
war , hat das Zentrum im Reichstage ( Nr . 501 ) am 22 .
Mai 1906 folgenden Initiativantrag eingebracht:

im 8 74 des Krankenverſicherungsgeſetzes dem Abſatz 2 folgenden
Satz beizufügen :

Die Vertreter der Verſicherten in der Generalverſammlung
Gnappſchaftsälteſten ) und im Vorſtande müſſen in geheimer
Wahl gewählt werden .

Die ſozialdemokratiſche Interpellation über das Un⸗
glück auf der Zeche Boruſſia hat das Zentrum mit zur
Beſprechung gebracht , nachdem die Regierung es abgelehnt
hatte , im Reichstage die Anfrage zu beantworten . Die

Abg . Erzberger und Giesberts betonten , daß die Sache
den Reichstag berühre und daß beſſere Fürſorge ge⸗
troffen werden müſſe , um ſolche Grubenunglücke zu ver⸗

hüten .

§ 116 . Auf frühere Zentrumsanträge in den Jahren
1903/04 und 1904/05 ſind zwei Arbeiterſchutzverordnungen
zurückzuführen , die zugunſten der bleiarbeiter erſchienen
ſind . Die eine ( Nr . 26 vom 16 . Juni 1903 ) bringt weit⸗

gehende Schutzvorſchriften über die Einrichtung und den
Betrieb in Bleihütten und entſpricht im allgemeinen den

Anforderungen , welche der Zentrumsabgeordnete Nacken

erhoben hat ; die zweite ( Nr . 27 vom 27 . Mai 1905 ) bringt
Schutzvorſchriften für die Betriebe , in denen Maler⸗ , An⸗

ſtreicher -L, Tüncher - , Weißbinder - oder Lachziererarbeiten

ausgeführt werden und wo Bleiweiß verwendet wird .
Der Zentrumsabgeordnete Erzberger hatte beſonders auf
den Erlaß dieſer Verordnung gedrängt . — Eine dritte

Verordnung ( Nr . 34 vom 2. Juli 1905 ) betrifft die Lo⸗

Erzberger , Die Zentrumspolitik im Reichstage . 11
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gis⸗, Waſch⸗ und Baderäume ſowie die Aborte für die

Schiffsmannſchaft auf Kauffahrteiſchiffen , die Krankenfür⸗

ſorge auf Kauffahrteiſchiffen ( vom 3. Juli d. J. ) .

III . Arbeiterverſicherung .

Die neueſten Rechenſchaftsberichte der Berufsgenoſſen⸗
ſchaften ( Nr. 155 ) und der Invalidenverſicherungsanſtalten
( Nr. 156 ) zeigen , daß die Unfallverſicherung im Jahre
1904 insgeſamt 161,8 Millionen Mk . Ausgaben ( davon
124,8 Millionen Mk . Entſchädigungsbeträge ) hatte ; die

Invalidenverſicherung 117,1 Millionen Mk . Der Weniger⸗
beſtand der Verſicherungsanſtalten iſt 1 164665831 Mk .

Das Reich hat im Jahre 1906 an Zuſchuß zur Invaliden⸗

verſicherung insgeſamt 50,6 Millionen Mk . zu leiſten . Die

täglichen Ausgaben für die Arbeiterverſicherung ſind weit

über 1 200000 Mk. ; ſie dürften in kürzeſter Zeit 1 / Mil⸗

lion Mk . erreicht haben .

§ 117 . Die Zuſammenlegung der Arbeiterverſiche⸗
rung . Staatsſekretär Graf von Poſadowsky hat gemahnt ,
„jetzt noch nicht ungeduldig zu werden “ . „ Das iſt ein

Werk , das auch äußerlich dem Umfange des BGB . min⸗

deſtens gleichkommen dürfte “ und überhaupt nur bei all⸗

ſeitiger Selbſtbeſchränkung geſchaffen werden kann ( S. 980 ) .

§ 118 . Die im Vorjahr ausgearbeitete Denlſchrift
über die Witwen⸗ und Waiſenverſicherung iſt nun von den

Einzelſtaaten beantwortet worden und wird jetzt aufs neue

bearbeitet .

„ Wenn der Witwe als Jahresrente im Durchſchnitt
die Hälfte der Invalidenrente gewährt wird , auf welche
der verſtorbene Ehemann bei ſeinem Tode Anſpruch er —

worben hatte , und für jede Waiſe bis zum vollendeten

14 . Jahre ein Drittel hiervon als Waiſenrente vorgeſehen
würde , ſo koſtet die Witwen⸗ und Waiſenverſicherung
ſchon annähernd ebenſo viel wie die Invalidenverſiche⸗
rung . “ ( Graf Poſadowsky 34 . Sitzung vom 3. Februar
1906 S . 980 . )
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Nur zwei Zahlen zum Vergleichen . Die Invaliden⸗
verſicherung gab 1904 rund 135 Millionen Mark aus ;
die lex Trimborn für Durchführung der Witwen - und

Waiſenverſicherung bringt 1906 rund 22 Millionen Mark
ein ! Dieſe beide Zahlen ſind noch weit auseinander .

§ 119 . Die Reform der Urankenverſicherung be⸗

ſchäftigt nach den Mitteilungen des Staatsſekretärs das

Reichsamt des Innern ſehr lebhaft ; er führt aus :

„ Jedenfalls iſt die Sache noch nicht ſoweit , um irgend
welche Mitteilungen der Sffentlichkeit machen zu können ,
über den Weg , in dem die ſozialpolitiſche Geſetzgebung
im ganzen und insbeſondere in welcher Richtung die

Krankenverſicherung zu reformieren ſein wird , ob man

eine Reform der Krankenverſicherung vorwegnimmt in

Form einer Art Notgeſetzes für die Krankenverſicherung ,
oder ob man die Krankenverſicherungsreform nur in Ver⸗

bindung mit der großen allgemeinen Reform vornehmen
ſoll . Meine Herren , das wird die Zukunft lehren . Es

ſprechen aber allerdings auch ſehr gewichtige Gründe da⸗

für , gewiſſe Anderungen der Krankenverſicherung nicht
zurückzuſtellen bis zur großen Reform ( ſehr richtigl ) , ſon⸗
dern eine Reihe von Beſtimmungen , die von allen Seiten

als mangelhaft anerkannt ſind , möglichſt bald einer geſetz⸗
lichen Reform zu unterziehen . In welcher Richtung dieſe
Reform zu erfolgen hätte , darüber kann ich mich zurzeit
unter keinen Umſtänden äußern . “ ( 47. Sitzung vom 19 .

Februar 1906 S . 1404 . )
§ 120 . Bezüglich der reichsgeſetzlichen Einführung

der Krankenverſicherung für die landwirtſchaftlichen Ar⸗

beiter und das Gefinde iſt ein Entwurf im Reichsamt des

Innern fertig ; es fehlen nur noch die rechneriſchen Grund⸗

lagen bezüglich der Koſten , dann wird mit den beteiligten

preußiſchen Reſſorts in Verbindung getreten werden

( S. 980 ) .
§ 121 . Über die Urankenverſicherung der Heim⸗

arbeiter war ſchon ein Entwurf ausgearbeitet ; „ aber die

Verabſchiedung derſelben ſcheiterte an einer Entſcheidung
des früheren Herrn Handelsminiſters v. Möller , der ver⸗

11 *
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langte , daß die Verſicherungsbeiträge da erhoben werden

müßten , daß der Sitz der Verſicherung da ſein müßte , wo

die Hauptbetriebe ſich befänden . Das machte aber die

Ausführung des Geſetzes , insbeſondere die ganze Kon⸗

trolle der Krankenverſicherung der Heimarbeiter in all

den Fällen unmöglich , wo ein Hauptbetrieb noch eine

Anzahl weit entfernter Nebenbetriebe im Lande unterhält .
Es iſt jetzt in meinem Amte ein neues Geſetz ausgear⸗
beitet , betreffend die Krankenverſicherung der Heimarbeiter ,
allerdings diesmal weſentlich eingehender , als auf Grund

der letzten Novelle zur Krankenverſicherung möglich ge —
weſen wäre , und ich hoffe , daß es mir gelingen wird , im

Laufe des Sommers die Zuſtimmung der verbündeten Re⸗

gierungen zu dieſem Entwurf zu erlangen . “ ( Graf Poſa⸗
dowsky am 3. Februar 1906 S . 979 . )

§ 122 . Die Nichtauszahlung der kleinen Unfallrenten
bis zu 20 Prozent hat im preußiſchen Abgeordnetenhauſe
viele Freunde und nur wenig Gegner gefunden ( eigentlich
nur den Abg . Trimborn ) . Im Reichstage fand ſich kein

Freund dieſer Rentenkürzung , ſondern nur Gegner der —

ſelben . Selbſt der konſervative Führer Frhr . v. Richt⸗
hofen erklärte am 19 . Februar 1906 :

„ Aber wenn ich ſelbſt zu den Leuten gehören ſollte , welche die
Frage an ſich für ſtreitig hielten , ſo würde ich nie und nimmer
glauben , daß dieſer Geſichtspunkt bei dieſer Gelegenheit verfolgt
werden dürfe . Das hieße die große und ſchwierige Aktion der So⸗
zialreform , welche uns beſchäftigt , mit unnötigen Beilagen über⸗
laſten ; es hieße , in einer Weiſe , die ich nicht billigen kann , zum
Nutzen der Arbeitgeber die Verſicherten ſchädigen . Davon kann und
ſoll meines Erachtens die Rede nicht ſein , und dagegen , daß die
Meinung aufkommt , daß unſere Partei im großen und ganzen dies
Beſtreben hätte , will ich proteſtieren ( ſehr gut ! rechts ) , und ich tue
das mit der ausgeſprochenen Meinung , daß ich ſage : jeder , der in
Zukunft eine ſolche Behauptung zu agitatoriſchen Zwecken zu ver⸗
werten gewillt iſt , ſetzt ſich dem Verdacht aus , eine bewußte Un⸗
wahrheit geſprochen zu haben . “ ( Sitzung vom 1. März 1906 . )

Die Abgg . Erzberger und Giesberts proteſtieren eben⸗

falls gegen eine ſolche Abſicht , die ungerecht ſei und das

Wiederaufleben der Haftpflicht im Gefolge haben würde .
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Auch Staatsſekretär Graf Poſadowsky ſprach ſich unum⸗
wunden gegen ſolche Pläne aus ( 19. Februar 1906 ) .

Die Frage der Hilfskaſſen iſt ſchon Seite 22f . behan⸗
delt worden .

F. Die Taͤtigkeit des Tentrums zugunſten des

Veamtenſtandes .

§ 123 . Gehaltserhöhungen in der Zeit der allge⸗
meinen Finanznot vorzunehmen , iſt ſolange nicht durch⸗
führbar , als man nicht gleichzeitig ſorgt , woher die Mittel

genommen werden ſollen . Die Erhöhungen der Gehälter
nur einzelner Beamtenklaſſen vorzunehmen , iſt ein Ding
der Unmöglichkeit , da jede Erhöhung an einer Stelle doch
ſehr große Konſequenzen nach ſich zieht . Deshalb hat
das Zentrum auch gegen die Reſolution der Freiſinnigen
Volkspartei zum Poſtetat geſtimmt , da dieſe Anträge nicht
weniger als 33 Millionen Mk . Mehrausgaben allein für
die Poſtbeamten im Gefolge hätten . Im Etat für 1906

ſind einige kleinere Gehaltserhöhungen vorgenommen

worden , z. B. für die Zahlmeiſter und Zahlmeiſter⸗
aſpiranten . Die Gehälter der Offiziere und Militär⸗

beamten ſind inſofern neugeregelt worden , als der Per⸗
ſonalſervis in Wegfall kam und der Servis der Klaſſe 1

zum Gehalt geſchlagen wurde . Der Zentrumsabgeordnete
Hug iſt bei der Beratung des Poſtetats beſonders für eine

Beſſerſtellung der mittleren und höheren Poſtbeamten ein⸗

getreten . Das Zentrum ſtimmte für den ſchon im Vor⸗

jahr von ihm eingebrachten Antrag , das Gehalt der unteren

Poſtbeamten um 100 Mk . zu erhöhen .
§ 124 . Die Neuregelung des Wohnungsgeld⸗

zuſchuſſes iſt die nächſte Aufgabe , welche der Reichstag
für die Beamten löſen wird . Die Regierung wollte dieſe
Arbeit bis zum Jahre 1913 vertagen ; ein Zentrums⸗
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antrag ſetzte feſt , daß mit Wirkung vom 1. April 1908

ab die Neuregelung zu erfolgen hat . Der Zentrums⸗
abgeordnete Itſchert war es , der bei der Beratung eine

Reihe praktiſcher Ratſchläge gab und beſonders wünſchte ,
daß die Organiſationen der Beamten hierüber gehört werden .

Der Wohnungsgeldzuſchuß iſt vom 1. April 1906 ab für
alle Unterbeamten um 50 Prozent erhöht worden . An der

Klaſſeneinteilung der Orte iſt gar nichts geändert worden ;
dieſe Arbeit ſoll erſt im Jahre 1908 erfolgen , und

gleichzeitig wünſcht das Zentrum eine Erhöhung der

Wohnungsgelder für mittlere Beamte .

§ 125 . Die Verbeſſerung der Penſionsbezüge iſt
durch das neue Militärpenſionsgeſetz ( Seite 55ff . ) für die

Offiziere und teilweiſe auch für die Militärbeamten er⸗

reicht worden . Das Zentrum hat jedoch in der Budget —
kommiſſion beantragt :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , tunlichſt bald Geſetz⸗
entwürfe vorzulegen , durch welche :

1. die Verbeſſerungen der Militärpenſionsgeſetze in entſprechen⸗
der Weiſe den Reichsbeamten zugewendet werden ,

2. eine Neuregelung der geſamten Witwen⸗ und Waiſenver⸗
ſorgung vorgenommen wird . “

Der Abg . Erzberger gab bei der Beratung dieſer
Reſolution vom 21 . Mai 1906 der Hoffnung Ausdruck ,
daß bereits im kommenden Herbſte ( 1906 ) dieſe Geſetz⸗
entwürfe dem Reichstage vorgelegt werden ſollen . Der

Reichstag ſtimmte dem Antrage zu .

§ 126 . Schutzbeſtimmungen für die Beamten und

Angeſtellten der verkehrsanſtalten forderte nachſtehen⸗
der Antrag des Zentrums : „ Die verbündeten Regierungen
zu erſuchen , dem Reichstag einen Geſetzentwurf vorzu⸗
legen , welcher die in den ſtaatlichen , kommunalen und

privaten Verkehrsanſtalten beſchäftigten Perſonen den

Schutzbeſtimmungen der Reichsgewerbeordnung unter An⸗

paſſung an die Eigentümlichkeiten des Betriebes unterſtellt
und insbeſondere eine Maximaldienſtſchicht mit entſprechen⸗
der ununterbrochener Mindeſtruhezeit für dieſelben feſtſetzt . “
( Nr. 70. )
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Der Antrag iſt noch nicht beraten worden .

§ 127 . Die Reichspoſtbeamten ſollten durch folgenden
Antrag des Zentrums ( Nr . 279 ) erhöhten Schutz erhalten :

„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , bezüglich des Poſtdienſtes
zu veranlaſſen :

1. daß an Sonntagen und den dieſen gleichgeſtellten Feier⸗
tagen der Poſtanweiſungsverkehr eingeſtellt wird ;

2. daß die am Vorabend der Sonntage und Feiertage aufge⸗
gebenen Maſſenſendungen von Druckſachen erſt am folgen⸗
den Werktag in Behandlung genommen werden müſſen ;

3. daß der Nachtdienſt den einzelnen Beamten und Unter⸗
beamten in der Regel nicht öfter als in jeder fünften Nacht
trifft und daß die Zahl der dienſtfreien Nächte nur in außer⸗
gewöhnlichen Fällen vorübergehend verringert werden darf . “

Der Abgeordnete Gröber begründete den Antrag ein⸗

gehend . (5. März 1906 . ) Leider wurden die Ziffern 1

und 2 abgelehnt , da nur das Zentrum und die Sozial⸗
demohraten für dieſe Ziffern ſtimmten und ſelbſt die Kon⸗

ſervativen ſich gegen dieſe Ausdehnung der Sonntagsruhe

ausſprachen .

Ein tüchtiges Stück Arbeit iſt wieder geleiſtet wor⸗

den . — Das Zentrum ſtellte überall ſeinen Mann ; auf
keinem Gebiete hat es verſagt und uneigennützig und treu

gearbeitet für Thron und Altar , für Kaiſer und Vater⸗

land , für
Wahrheit , Freiheit und Recht !
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